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Förderung des Schießwesens außer Dienst.

Die Militärdirektion des Kantons Zürich hat, um
das ihr Mögliche zu tun, damit durch die
vorgeschriebenen Schießübungen außer Dienst die

Schießtüchtigkeit der Armee auch wirklich gefördert

wird, eine bemerkenswerte und nachahmenswerte

Verfügung getroffen.
Die übliche Geldunterstützung des Kantons soll

nicht mehr ausschließlich nur zur Förderung des

Schießwesens im allgemeinen gewährt werden,
indem der Kanton den Vereinen 75 Patronen per
Schießenden vergütet. Es werden im Jahr 1912

nur noch bis zu G5 Patronen per Mann vergütet,
damit von der im Budget zur Unterstützung des

Schießwesens bestimmten Summe 2500 Franken zur
Förderung der Scbießfertigkeit der schwachen
Schützen verwendet werden können.

500 Franken davon sind bestimmt für die
erforderliche Munition und 2000 Franken für Hono-
rierung der Lehrer.

Die Militärdirektion des Kantons Zürich hat ganz
richtig erkannt, daß die alleinige oder wenigstens
die Hauptursache, weswegen so viele Wehrmänner
jahraus jahrein die vorgeschriebene Zahl Patronen
ohne jeden Nutzen für ihre Schießfertigkeit in den

Vereinsübungen verknallen, darin liegt, daß sie

nicht von sachkundigen Lehrern angeleitet,
überwacht und • systematisch zum Erfolg gebracht
werden.

Deswegen hat sie an die Bataillonskommandanten
des Zürcher Kontingents ein Kreisschreiben
erlassen, mit der Einladung, aus ihren Bataillonen
geeignete Offiziere und Unteroffiziere, die dazu

willig sind, auszusuchen. Diese haben sich zu
verpflichten, im Frühjahr gemäß der Weisung der
Präsidenten der Schießkommissionen an zwei bis
drei Sonntagen an den ihnen angegebenen Schießplätzen

die Instruktion der schlechten Schützen zu
betreiben.

Es ist zu hoffen, daß Offiziere und Unteroffiziere
in genügender Zahl sich dazu bereit erklären, aber
auch, daß die Bataillonskommandanten nur solche

annehmen, die sich \, irklich dazu eignen, nicht bloß
nach ihrem Können und Wissen, sondern auch, weil
sie von der ungeheuren Bedeutung der übernommenen

Aufgabe durchdrungen sind. Ein großer Teil
derjenigen, die die vorgeschriebene Zahl Patronen
außer Dienst nur verknallen und ohne Interesse und
Ehrgeiz froh sind, wenn die unangenehme Pflicht
rasch vorbei ist, sind Leute, die einfach an ihr
eigenes Können nicht glauben. Wenn diesen gezeigt
wird, woran das Nichtkönnen liegt und daß sie wohl
imstande sind, dies Nichtkönnen zu überwinden,
dann entsteht Lust und Ehrgeiz. Das wird sich
nicht allein in der allgemeinen Hebung der
Schießtüchtigkeit bemerkbar machen, sondern auch in der
übrigen soldatischen Pflichtauffassung und
Pflichterfüllung.

In der Schießschule Wallenstadt wurde vor zwei
Jahren konstatiert, daß in den Kompagnien, in
denen am schlechtesten geschossen wurde, auch der
Unterhalt der Waffen und Ausrüstung außer Dienst
am mangelhaftesten war. Daher, wenn die Maßregel

der Militärdirektion Erfolg hat, und die große
Zahl der schlechten Schützen vermindert, so dient
sie auch der allgemeinen Tüchtigkeit der Truppen.

Es ist zu hoffen, daß diese Maßregel der
Militärdirektion Zürich Schule macht1) und zwar an erster
Stelle bei der Eidgenossenschaft; ihr liegt nach
Verfassung und Becht die Verantwortlichkeit für die

Ausbildung der Armee ob. Die ungeheuer große
Summe, die sie jedes Jahr für Unterstützung des

Schießwesens außer Dienst opfert und dem Militärbudget

zur Last schreibt — 600,000 Franken
Barbeitrag an die Vereine, 1,200,000 Franken Verlust
an den Selbstkosten der Herstellung der Munition
— soll an erster Stelle der Schießtüchtigkeit der
Armee dienen und in zweiter Linie erst dem Schießsport,

so wertvoll man dessen staatliche Pflege auch
erachten mag.

•) Wenn ich mich nicht irre, so hat auch die
Militärdirektion von Luzern etwas ähnliches verfügt, indem
sie an die Auszahlung der Unterstützung nicht mehr,
wie sonst allgemein üblich war, die Bedingung knüpft,
daß eine gewisse Zahl Patronen verfeuert sind, sondern
verlangt, daß etwas dabei herauskommt.


	...

